
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/2/21 11Os2/89,
11Os7/89, 15Os1/99 (15Os3/99)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1989

Norm

StGB §142 A

Rechtssatz

Für die Beurteilung als Raub genügt, daß zwischen dem Einsatz des Raubmittels und der Erzielung der

Sachbemächtigung Konnexität im Sinn eines zeitlichen und ursächlich-6nalen Zusammenhangs besteht; nur wenn die

Gewaltanwendung oder Drohung keine Kausalität mehr für das Verhalten des Opfers hat, scheidet (vollendeter) Raub

aus.
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